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nale Tagung der kleinen Inselentwicklungsländer in Rom ver-
anstaltet hat, und ersucht den Generalsekretär, der Kommis-
sion für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer vierzehnten Ta-
gung die Berichte über die Regionaltagungen und die interre-
gionale Tagung zu übermitteln;

7. nimmt Kenntnis von den jüngsten Bemühungen, die
Gruppe Kleine Inselentwicklungsländer in der Hauptabteilung
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten zu stärken, und
fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, dafür zu sor-
gen, dass die Gruppe auf Dauer genügend Personal erhält, da-
mit sie das breite Spektrum der ihr übertragenen Aufgaben er-
füllen kann, mit dem Ziel, die umfassende und wirksame Um-
setzung der Durchführungsstrategie von Mauritius im Rahmen
der vorhandenen Mittel, einschließlich durch Umschichtun-
gen, sicherzustellen; 

8. ersucht die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
die Durchführungsstrategie von Mauritius nach Bedarf in ihr
Arbeitsprogramm zu integrieren und in ihrem jeweiligen Se-
kretariat eine Koordinierungsstelle für Angelegenheiten be-
treffend die kleinen Inselentwicklungsländer einzurichten; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Weiterverfolgung und Umsetzung der Durchführungsstra-
tegie von Mauritius vorzulegen;

10. beschließt, den Unterpunkt "Weiterverfolgung und
Umsetzung der Strategie von Mauritius für die weitere Durch-
führung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern"
unter dem Punkt "Nachhaltige Entwicklung" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/195

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 22. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/488/Add.3, Ziff. 15)103.

60/195. Internationale Strategie zur Katastrophenvor-
sorge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom
20. Dezember 1994, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/219
vom 22. Dezember 1999, 56/195 vom 21. Dezember 2001,
57/256 vom 20. Dezember 2002, 58/214 vom 23. Dezember
2003 und 59/231 vom 22. Dezember 2004 sowie die Resolu-
tionen des Wirtschafts- und Sozialrats 1999/63 vom 30. Juli
1999 und 2001/35 vom 26. Juli 2001 und unter gebührender
Berücksichtigung ihrer Resolution 57/270 B vom 23. Juni
2003 über die integrierte und koordinierte Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und So-
zialbereich,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl und
das Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmenden
Auswirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen Ver-
lusten an Menschenleben geführt und langfristige negative
Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt in
den anfälligen Gesellschaften weltweit, insbesondere in den
Entwicklungsländern, nach sich gezogen haben,

erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen zwar
die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur aller Länder schä-
digen, ihre langfristigen Folgen jedoch für Entwicklungslän-
der besonders gravierend sind und die Verwirklichung ihrer
nachhaltigen Entwicklung behindern,

in der Erkenntnis, dass die Verringerung des Katastro-
phenrisikos im Kontext der nachhaltigen Entwicklung eine
Querschnittsaufgabe ist,

sowie in der Erkenntnis, dass zwischen Entwicklung, Ver-
ringerung des Katastrophenrisikos, Katastrophenbewältigung
und Katastrophennachsorge ein klarer Zusammenhang besteht
und dass es geboten ist, in allen diesen Bereichen Anstrengun-
gen zu unternehmen,

ferner in der Erkenntnis, dass es dringend geboten ist, die
vorhandenen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse
weiterzuentwickeln und einzusetzen, um die Widerstandskraft
gegen Naturkatastrophen zu stärken, und hervorhebend, dass
die Entwicklungsländer Zugang zu Technologien haben müs-
sen, damit sie wirksam gegen Naturkatastrophen vorgehen
können,

betonend, dass die Verringerung des Katastrophenrisikos,
einschließlich der Verringerung der Anfälligkeit für Naturka-
tastrophen, in erheblichem Maße zur Verwirklichung einer
nachhaltigen Entwicklung beiträgt,

hervorhebend, wie wichtig Fortschritte bei der Umsetzung
des Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung104 und seiner einschlägigen Bestimmungen betref-
fend Vulnerabilität, Risikobewertung und Katastrophenma-
nagement sind,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung und das Volk Japans für die ausgezeichneten Vor-
kehrungen, die für die Ausrichtung der Weltkonferenz für Ka-
tastrophenvorsorge vom 18. bis 22. Januar 2005 in Kobe
(Hyogo, Japan) getroffen wurden, für die den Teilnehmern er-
wiesene Gastfreundschaft und für die Einrichtungen, das Per-
sonal und die Dienste, die ihnen zur Verfügung gestellt wur-
den, sowie für alle freiwilligen Beiträge, die entrichtet wurden,
um die Teilnahme von Vertretern der Entwicklungsländer, ins-
besondere der am wenigsten entwickelten Länder, zu erleich-
tern,

103 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

104 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August - 4 September 2002 (United Nations pub-
lication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf. 
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unter Begrüßung der Erklärung von Hyogo105, des Hyogo-
Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstands-
kraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen106

sowie der gemeinsamen Erklärung der Sondertagung über die
Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für eine si-
cherere Zukunft107, die auf der Weltkonferenz für Katastro-
phenvorsorge verabschiedet wurden, 

in der Erkenntnis, dass der Hyogo-Rahmenaktionsplan die
Strategie von Yokohama für eine sicherere Welt: Leitlinien für
Vorbeugung, Vorsorge und Folgenbegrenzung bei Naturkata-
strophen sowie ihren Aktionsplan108 ergänzt,

feststellend, dass der Hyogo-Rahmenaktionsplan sich auch
auf Katastrophen erstreckt, die durch Naturgefahren und damit
zusammenhängende umweltbezogene und technologische Ge-
fahren und Risiken verursacht werden, und dass er daher Aus-
druck eines ganzheitlichen, auf vielfältige Gefahren ausge-
richteten Ansatzes für das Management von Katastrophenrisi-
ken und ihre Wechselbeziehungen ist, die erhebliche Auswir-
kungen auf die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und
ökologischen Systeme haben können, wie in der Strategie von
Yokohama für eine sicherere Welt: Leitlinien für Vorbeugung,
Vorsorge und Folgenbegrenzung bei Naturkatastrophen und in
ihrem Aktionsplan betont wird,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005109,

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Natur-
katastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegenzu-
wirken sowie lokale Kapazitäten zur Abwehr von Katastro-
phenrisiken aufzubauen und weiter zu stärken,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Strategie zur Ka-
tastrophenvorsorge110;

2. macht sich die Erklärung von Hyogo105 und den
Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-2015: Stärkung der Wider-
standskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastro-
phen106 zu eigen, die auf der vom 18. bis 22. Januar 2005 in Ko-
be (Hyogo, Japan) abgehaltenen Weltkonferenz für Katastro-
phenvorsorge verabschiedet wurden, und erinnert an die ge-
meinsame Erklärung der Sondertagung über die Katastrophe
im Indischen Ozean: Risikominderung für eine sicherere
Zukunft107;

3. fordert eine wirksamere Integration der Verringe-
rung des Katastrophenrisikos in die Politiken, Pläne und Pro-
gramme zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung, den Auf-
bau und die Stärkung von Institutionen, Mechanismen und Ka-
pazitäten zur Erhöhung der Widerstandskraft gegen Gefahren

und die systematische Einbeziehung von Risikominderungs-
ansätzen in die Durchführung von Programmen für Notfall-
vorsorge, -bewältigung und -nachsorge;

4. bittet die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten
Nationen, einschließlich der Finanzinstitutionen, die Regio-
nalorgane und anderen internationalen Organisationen sowie
die zuständigen zivilgesellschaftlichen Organisationen, den
Hyogo-Rahmenaktionsplan zu unterstützen, durchzuführen
und weiterzuverfolgen;

5. fordert das System der Vereinten Nationen, ein-
schließlich der internationalen Finanzinstitutionen und der in-
ternationalen Organisationen, auf, die Ziele des Hyogo-Rah-
menaktionsplans in ihre Strategien und Programme aufzuneh-
men und ihn umfassend zu berücksichtigen, unter Heranzie-
hung der bestehenden Koordinierungsmechanismen, und die
Entwicklungsländer über diese Mechanismen dabei zu unter-
stützen, dringend Maßnahmen zur Verringerung des Katastro-
phenrisikos auszuarbeiten;

6. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die in
der Erklärung von Hyogo und dem Hyogo-Rahmenaktions-
plan enthaltenen Verpflichtungen in vollem Umfang zu erfül-
len;

7. erinnert daran, dass die in der Erklärung von Hyogo
und im Hyogo-Rahmenaktionsplan enthaltenen Verpflichtun-
gen unter anderem vorsehen, dass katastrophengefährdeten
Entwicklungsländern und von Katastrophen heimgesuchten
Staaten, die sich in der Übergangsphase zu einer nachhaltigen
physischen, sozialen und wirtschaftlichen Erholung befinden,
zu Gunsten von Risikominderungsaktivitäten in Prozessen der
Katastrophennachsorge und Rehabilitation Hilfe gewährt
wird;

8. fordert das System der Vereinten Nationen, ein-
schließlich der internationalen Finanzinstitutionen, sowie die
Regionalbanken und anderen regionalen und internationalen
Organisationen auf, die Anstrengungen, die von Katastrophen
heimgesuchte Länder zur Verringerung des Katastrophenrisi-
kos im Rahmen von Katastrophennachsorge- und Rehabilita-
tionsprozessen unternehmen, frühzeitig und nachhaltig zu un-
terstützen;

9. nimmt Kenntnis von allen regionalen und subregio-
nalen Initiativen zur Verringerung des Katastrophenrisikos,
erklärt erneut, dass regionale Initiativen ausgearbeitet und Ri-
sikominderungskapazitäten regionaler Mechanismen aufge-
baut beziehungsweise bestehende gestärkt werden müssen,
und befürwortet den Einsatz und die Weitergabe aller vorhan-
denen Instrumente;

10. stellt fest, wie wichtig es ist, internationale Mecha-
nismen zur Durchführung der im Hyogo-Rahmenaktionsplan
vorgesehenen Maßnahmen zu schaffen, wie etwa die Inter-
nationale Plattform für Katastrophennachsorge, die eingerich-
tet wurde, um in der Phase der Katastrophennachsorge die An-
fälligkeit zu verringern;

11. erkennt an, dass jeder Staat die Hauptverantwortung
für seine eigene nachhaltige Entwicklung und für die Ergrei-
fung wirksamer Maßnahmen zur Verringerung des Katastro-
phenrisikos trägt, namentlich für den Schutz der in seinem Ho-

105 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
106 Ebd., Resolution 2.
107 A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II. 
108 A/CONF.172/9, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
109 Siehe Resolution 60/1.
110 A/60/180.



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

274

heitsgebiet befindlichen Menschen, seiner Infrastruktur und
anderer Güter des Landes vor den Auswirkungen von Kata-
strophen, einschließlich der Durchführung und Weiterverfol-
gung des Hyogo-Rahmenaktionsplans, und betont, wie wich-
tig es ist, dass diese nationalen Bemühungen durch internatio-
nale Zusammenarbeit und internationale Partnerschaften un-
terstützt werden;

12. ist sich der Notwendigkeit bewusst, den Austausch
von bewährten Verfahrensweisen, Kenntnissen und techni-
scher Unterstützung zwischen allen maßgeblichen Interessen-
trägern zu verstärken;

13. fordert die internationale Gemeinschaft auf, den Auf-
bau und die Stärkung von Institutionen, Mechanismen und Ka-
pazitäten, die systematisch zur Erhöhung der Widerstandskraft
gegen Gefahren beitragen können, auf allen Ebenen, insbeson-
dere auf lokaler Ebene, zu unterstützen;

14. betont, wie wichtig es ist, die Kapazität des Systems
der Internationalen Strategie zur Katastrophenvorsorge weiter
zu stärken, um eine solide Grundlage für die im Hyogo-Rah-
menaktionsplan vorgesehenen Maßnahmen zu schaffen, und
ersucht den Generalsekretär, diese Frage in seinen Bericht an
die Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung
aufzunehmen; 

15. erkennt an, wie wichtig es ist, die Geschlechterper-
spektive zu integrieren sowie Frauen an der Konzipierung und
Durchführung aller Phasen des Katastrophenmanagements,
insbesondere der Phase der Risikominderung, zu beteiligen; 

16. dankt denjenigen Ländern, die die Tätigkeiten im
Rahmen der Strategie durch freiwillige Beiträge an den Treu-
handfonds für die Internationale Strategie zur Katastrophen-
vorsorge finanziell unterstützt haben;

17. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, zur Ge-
währleistung einer ausreichenden Unterstützung der Folgetä-
tigkeiten zum Hyogo-Rahmenaktionsplan freiwillig angemes-
sene finanzielle Beiträge an den Treuhandfonds der Vereinten
Nationen für Katastrophenvorsorge zu entrichten und die ge-
genwärtige Nutzung sowie die Möglichkeit einer Ausweitung
des Fonds zu überprüfen, um unter anderem katastrophenge-
fährdete Entwicklungsländer bei der Ausarbeitung nationaler
Strategien zur Verringerung des Katastrophenrisikos zu unter-
stützen;

18. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel ausreichende finanzielle und administrative Res-
sourcen für die Tätigkeit und die wirksame Aufgabenwahrneh-
mung des Interinstitutionellen Sekretariats für die Internatio-
nale Strategie zur Katastrophenvorsorge zur Verfügung zu
stellen;

19. bittet die Regierungen und die zuständigen interna-
tionalen Organisationen, die Bewertung von Katastrophenri-
siken als festen Bestandteil der Entwicklungspläne und Pro-
gramme zur Armutsbekämpfung zu betrachten;

20. betont, wie wichtig die Ermittlung, die Bewertung
und das Management von Risiken vor dem Auftreten von Ka-
tastrophen ist, eine Aufgabe, die auf allen Ebenen gemeinsame
Anstrengungen der im Bereich der Entwicklung, der humani-

tären Hilfe, der Wissenschaft und der Umwelt tätigen Stellen
erfordert, und wie wichtig es ist, die Verringerung des Kata-
strophenrisikos nach Bedarf in die Entwicklungspläne und die
Programme zur Armutsbekämpfung zu integrieren;

21. betont außerdem, dass es geboten ist, ein besseres
Verständnis der Ursachen von Katastrophen und das Wissen
darüber zu fördern sowie auch Kapazitäten zu ihrer Bewälti-
gung aufzubauen und zu stärken, unter anderem durch die
Weitergabe und den Austausch von Erfahrungen und techni-
schem Wissen, den Zugang zu sachdienlichen Daten und In-
formationen und die Stärkung institutioneller Regelungen,
einschließlich der Gemeinwesenorganisationen;

22. erkennt an, wie wichtig die Frühwarnung als grund-
legender Bestandteil der Verringerung des Katastrophenrisi-
kos ist, und erwartet mit Interesse die Ergebnisse der dritten In-
ternationalen Konferenz zur Frühwarnung vor Naturkatastro-
phen, die vom 27. bis 29. März 2006 in Bonn (Deutschland)
stattfinden wird;

23. ersucht in diesem Zusammenhang das Interinstitutio-
nelle Sekretariat für die Internationale Strategie zur Katastro-
phenvorsorge, die Vorbereitungen für die weltweite Erhebung
über Kapazitäten und Lücken bei der Frühwarnung, die auch
ein Verzeichnis der vorhandenen Frühwarntechnologien um-
fassen soll, abzuschließen, und bittet die Mitgliedstaaten um
Beiträge, die dem Interinstitutionellen Sekretariat für die Stra-
tegie bei der Vorbereitung dieser Erhebung dienlich sein kön-
nen;

24. fordert die Regierungen erneut auf, nationale Platt-
formen oder Koordinierungsstellen für die Katastrophenvor-
sorge einzurichten und bestehende zu stärken, ermutigt die
Plattformen, sachdienliche Informationen über Normen und
Praktiken weiterzugeben, fordert das System der Vereinten
Nationen in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, diesen
Mechanismen ausreichende Unterstützung zu gewähren, und
bittet den Generalsekretär, die regionalen Kontakte des Inter-
institutionellen Sekretariats für die Internationale Strategie zur
Katastrophenvorsorge zu verstärken, um eine solche Unter-
stützung zu gewährleisten;

25. betont, dass die Fortführung der Zusammenarbeit
und Koordinierung zwischen den Regierungen, dem System
der Vereinten Nationen, anderen Organisationen, Regionalor-
ganisationen, nichtstaatlichen Organisationen und gegebenen-
falls weiteren Partnern für die wirksame Behebung der Aus-
wirkungen von Naturkatastrophen als unerlässlich zu betrach-
ten ist;

26. erkennt an, wie wichtig es ist, das Katastrophenrisi-
komanagement gegebenenfalls mit regionalen Rahmenme-
chanismen zu verknüpfen, beispielsweise mit der im Rahmen
der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas111 ent-
wickelten Afrikanischen Regionalstrategie zur Minderung
von Katastrophenrisiken, um die Probleme der Armutsbesei-
tigung und der nachhaltigen Entwicklung anzugehen;

111 A/57/304, Anlage. 
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27. betont, dass sich die internationale Gemeinschaft
über die Soforthilfephase hinaus weiter engagieren und die
mittel- und langfristigen Rehabilitations-, Wiederaufbau- und
Risikominderungsmaßnahmen unterstützen muss, und betont,
wie wichtig es ist, in den am stärksten gefährdeten Regionen,
insbesondere in den für Naturkatastrophen anfälligen Ent-
wicklungsländern, Programme zu Gunsten der Armutsbe-
kämpfung, der nachhaltigen Entwicklung sowie der Minde-
rung und des Managements des Katastrophenrisikos durchzu-
führen;

28. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
"Nachhaltige Entwicklung" einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 60/196

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 22. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/488/Add.3, Ziff. 15)112.

60/196. Naturkatastrophen und Anfälligkeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 57/547 vom 20. De-
zember 2002 und ihre Resolutionen 58/215 vom 23. Dezember
2003 und 59/233 vom 22. Dezember 2004,

in Bekräftigung der Erklärung von Johannesburg über
nachhaltige Entwicklung113 und des Durchführungsplans des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung114, die auf dem vom
26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg (Süd-
afrika) abgehaltenen Weltgipfel verabschiedet wurden,

sowie in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo115 und des
Hyogo-Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Wider-
standskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastro-
phen116, die auf der vom 18. bis 22. Januar 2005 in Kobe
(Hyogo, Japan) abgehaltenen Weltkonferenz über Katastro-
phenvorsorge verabschiedet wurden, 

feststellend, dass der Hyogo-Rahmenaktionsplan sich auch
auf Katastrophen erstreckt, die durch Naturgefahren und damit
zusammenhängende umweltbezogene und technologische Ge-
fahren und Risiken verursacht werden, und dass er daher Aus-
druck eines ganzheitlichen, auf vielfältige Gefahren ausge-
richteten Ansatzes für das Management von Katastrophenrisi-
ken und ihre Wechselbeziehungen ist, die erhebliche Auswir-
kungen auf die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und

ökologischen Systeme haben können, wie in der Strategie von
Yokohama für eine sicherere Welt: Leitlinien für Vorbeugung,
Vorsorge und Folgenbegrenzung bei Naturkatastrophen und in
ihrem Aktionsplan117 betont wird, 

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005118,

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der im Hyogo-Rahmenak-
tionsplan benannten zugrunde liegenden Risikofaktoren, ein-
schließlich sozioökonomischer Faktoren, die die Anfälligkeit
von Gesellschaften für Naturgefahren verstärken, zu bemühen
und ihnen entgegenzuwirken, lokale Kapazitäten zur Abwehr
von Katastrophenrisiken aufzubauen und weiter zu stärken so-
wie die Widerstandskraft gegen damit verbundene Gefahren
zu erhöhen, und sich gleichzeitig der nachteiligen Auswirkun-
gen von Naturkatastrophen auf das Wirtschaftswachstum und
die nachhaltige Entwicklung, insbesondere in Entwicklungs-
ländern und katastrophengefährdeten Ländern, bewusst, 

feststellend, dass die Zerstörung der globalen Umwelt an-
hält, was die wirtschaftliche und soziale Anfälligkeit, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, verstärkt,

unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Auswir-
kungen, die gravierende Naturgefahren, beispielsweise Erdbe-
ben, Tsunamis, Erdrutsche und Vulkanausbrüche sowie extre-
me Wetterereignisse wie Hitzewellen, schwere Dürren, Über-
schwemmungen und Stürme und El-Niño-/La-Niña-Ereignis-
se, die globale Dimensionen haben, auf alle Länder, insbeson-
dere die anfälligeren Länder, haben,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die jüngste
Zunahme der Häufigkeit und Schwere extremer Wetterereig-
nisse und damit zusammenhängender Naturkatastrophen in ei-
nigen Weltregionen und ihre erheblichen wirtschaftlichen, so-
zialen und ökologischen Auswirkungen, insbesondere auf die
Entwicklungsländer in diesen Regionen,

unter Berücksichtigung dessen, dass geologische und hy-
drometeorologische Gefahren und damit zusammenhängende
Naturkatastrophen und die Vorsorge dagegen ein kohärentes
und wirksames Vorgehen erfordern,

feststellend, dass es der internationalen und regionalen Zu-
sammenarbeit bedarf, um die Länder verstärkt dazu zu befä-
higen, gegen die schädlichen Auswirkungen aller Naturgefah-
ren, einschließlich Erdbeben, Tsunamis, Erdrutschen und Vul-
kanausbrüchen sowie extremer Wetterereignisse wie etwa Hit-
zewellen, schwerer Dürren und Überschwemmungen, und der
damit zusammenhängenden Naturkatastrophen, insbesondere
in Entwicklungsländern und katastrophengefährdeten Län-
dern, vorzugehen,

eingedenk dessen, wie wichtig es ist, sich im Rahmen von
Sektorentwicklungsplänen und -programmen sowie in Situa-
tionen nach Katastrophen mit den mit veränderten sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen und der Flä-
chennutzung zusammenhängenden Katastrophenrisiken so-

112 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
113 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August - 4 September 2002 (United Nations pub-
lication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf. 
114 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf. 
115 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
116 Ebd., Resolution 2.

117 A/CONF.172/9, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
118 Siehe Resolution 60/1.
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